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Handwerker uO Gewerbetreibende!
Der am6. Juni zu wählende Reichstag hat für den selb¬

ständigen Handwerker und Gewerbetreibenden zukunstswichttge
Entscheidungen zu treffen.Euere Existenz steht auf dem Spiele!Rur
mit dem Stimmzettel könnt Ihr diese Entscheidungen beeinsiuffen.

Wählt die Liste der Partei , die Gewahr bietet für
die Bekämpfung aller auf die Vernichtung des selb¬
ständigen Mittelstandes gerichteten Bestrebungen . Ihr
kennt diese Parteien . Keine Stimme für eine andere
Partei ! Tretet mit Eueren wahlberechtigten Familien¬
mitgliedern geschlossen an die Wahlurne!

Einigkeit macht stark!

öcmcrdiichttcchnifchcBücherei mit
vordüüerfammiung des Sewerve,
oerrins fiir Nassau, fldolfftraßc 16.
Der Lesesaal ijt geöffnet: Bormittags von

4.0 Ns 1 Uhr und nachmittags von iS biä  0 Uhr mit
Ausnahme von Mittwochs- und Samstagsnach¬
mittags.

Die D ien st stunden für di e Geschäfts¬
stelle des Gewerbevereins für Nassau wurden
festgesetzt aus vormittags von 7.30 bis 1 Uhr
Und nachmittags von 3 bis 0 Uhr. Samstagsnach¬
mittags ist geschlossen.

Benutzung der Bücherei im Monat Mai:
Bcsnchsziffer des Lesesaates . 148
Ausgeliehcne Bücher . 83
Ausgeliehene Vorbilder . 247

Bekanntmachung
des IcnträlDorftatidcs.

Umsatzsteuerpflicht für rationierte Waren.
In unserer letzten Hauptversammlung zu

Limburg wurde die Frage angeschnitten , ob die
von den Gemeinden gelieferten rationierten
Lebensmittel beim Verkauf durch den Klein¬
handel der Umsatzsteuerpflicht nach dem neuen
Umsatzsteuergesetz unterliegen . Diese Frage ist
nach den von uns angestellten Ermittelungen
zu bejahen . Ter Reichssinanzminister hat in
einem Erlaß vom 9. März ds . Js . darüber
folgendes ausgeführt:

„Tie allgemeine Freistellung von Betrieben,
die die von den Gemeinden gelieferten ratio¬
nierten Lebensmittel an die Bevölkerung ab¬
geben. von der Umsatzsteuer mit Rücksicht dar¬
auf , daß der angeblich nur geringe Verdienst
durch die Steiler unverhältnismäßig geschmä-
lert werde, ist auch im Wege der Billigkeit
aufgrund des 8 108 der Reichsabgabenordnung,
nicht möglich. Es ist Sache der Beteiligten,
auf eine Erhöhung der behördlich festgesetzten
Höchstpreise für die gelieferten Waren bei der
Abgabe an die Verbraucher hinzuwirken , wenn
sie sich durch die Unisatzsteuer beschwert füh¬
len. Ich habe bereits wiederholt Gelegenheit
'genommen, die für die Festsetzung von .Höchst¬
preisen maßgebenden Zentralstellen darauf aus-
nrerksanl zu macheil, daß durch die Einführung
bezw. die Erhöhung der Umsatzsteuer eine Neu¬
festsetzung und entsprechende Erhöhung von
Höchstpreisen erforderlich werden kann, wenn
eine Nachprüfung unter Berücksichtigung aller
tatsächlicl>en Verhältnisse im Einzelfalle er-
geben sollte, daß dem Gewerbetreibenden die
Uebernahme der- Umsatzsteuer als Geschäfts¬
unkosten nicht zugeinutet werden kann . Tie
Abwälzung auf die Verbraucher hat in diesen
Fällen im Wege der Höchstpreiserhöhung zu er¬
folgen . Tie Steuerpflichtigen sind zur Ab¬
gabe der Unrsatzstenererilärung gemäß 8 17 des
Umsatzsteuergesetzes von 1918 verpflichtet ."

Hiernach ersuchen wir die Vorstände der
Kreisverbände für Handwerk und Gewerbe, nach
Benehmen mit den ortsansässigen Gewerbetrei¬
benden , bei oem Kreisausschuß und der Preis-
prüfnngsstelle eine der Umsatzsteuer entspre¬
chende Erhöhung der Höchstpreise für die Ab¬
gabe der von den Gemeinden gelieferten ratio-
uierten Lebensmittel an die Verbraucher zu
beantragen , sofern diese Erhöhung inzwischen
nicht schon eingetreten sein sollte.

Wiesbaden,  den 21. Mai 1920.
Der Zentralvorftand

des Gewerbevereins für Nassau.

llandwerkerorgamsation und
öcwcrvcvcrcin.

Bon Gewerbeschuliiispektor Franz Kern.
Tie Umwälzungen in unserem politischen

und wirtschaftlichen Leben sind an der Hand¬
werker-Organisation nicht spurlos vorüberge¬
gangen . Die ' erschütternden Ereignisse haben
auch das Handwerk aus seiner bisherigen Teil¬
nahmslosigkeit und Zerrissenheit ausgerüttelt
und ihm die Notwendigkeit .und iden iDegen einer
geschlossenen und einheitlidion Organisation
nach und midi zum Bewußtsein gebracht. Es
bl-eibt allerdings noch viel zu tun übrig , bis
diese Erkenntnis,so reif geworden ist, daß nun¬
mehr der Handwerkerstand auch bereit ist, die
notwendigen Opfer für seine Standesorgaitisa-
tion zu bringen .. Wir leben in einer Zeit des
ausgesprochensten Materialismus , wo alles cm-

geschützt wird nach den meßbaren wirtschast-
lichen Vorteilen . So ist es auch bei jeder Be¬
rufsorganisation , die man schützt, lvenn sie
sofort greifbäre Vorteile bringt . . In allen Be¬
rufsorganisationen der Arbeitnehmer und Ar¬
beitgeber wie auch der Angestellten - und Be¬
amtenverbände steht der erbittertste Kampf um
die wirtschaftliche Besserstellung im Vorder¬
grund des Interesses . So auch im Handwerker¬
stand : Der Handwerker legt heute — auch
mit !gutem Recht — das Schwergewicht auf
die Orgauisatioü , durch die er hauptsächlich
seine wirtschaftliche Lage verbessern kann. Tas
ist die Fachorganisation , d. h. der Zusammen¬
schluß der gleichartigen Handwerker zu Fach¬
innungen oder Fachvereinigungen und zu Ge¬
nossenschaften. In der Fachinnnng oder dem
Fachverein schützt der Handwerker heute vor
allem die Einrichtung , die Preise für seine
Lieferungen und Leistungen gemeinsam mit
seinen Berufsgenossen festzusetzen, die Fest-
setzung auf diese Weise zur allgemeinen An¬
erkennung zu bringen und so der Kundschaft
gegenüber einen leichteren Stand zu haben.
Auch die weiteren wirtsd -ästltchen Vorteile des
wirtschaftlichen Zusammenschlusses auf dem Ge¬
biete der Arbeitsbeschaffung , der Rohstosfoer-
svrgung , der Beschaffung von Maschinen und
Werkzeugen, des Tarifwesens ufw. weiß der
Handiverker gebührend zu würdigen . Weit iwnii*
ger tnterefsieren ihn heute die rein gesetz¬
mäßigen Aufgaben der Innung.

linker diesen Gesichtspunkten sttebt heute
das Handwerk in erster Reihe den fachliche»
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Zusammenschlußan, und es hat damit in den
letzten Jahren große wirtschaftliche Vorteile
errungen. Es ist daher leicht zu verstehen,
daß der sachliche Zusammenschlußdes Hand¬
werks in den letzten Jahren allerorts erfreu-
lrche Fortschritte gemacht hat, und er wurde
Such von allen Seiten gefördert in der richtigen
Erkenntnis daß nur der fachliche Zusammen¬
schluß die Grundlage bilden kann in der Berufs¬
organisation des Handwerks. Tie maßgebende
Vertretung des Handwerks im Reich strebt die
unbedingte fachliche Gliederung auf der Grund¬
lage der Pflichtzugehörigkeit an. Man will

das Handwerk. gegebenenfalls durch ge¬
setzliche Maßnahmen, in Pflichtinnungen fach-
nch zusammenschließen, und diese sollen die
Grundelemente der einheitlichen Handwerker-
vrganisatwn bilden, die in Bezirks- und Lan¬
desverbände zusammenzufassen sind und ihre
mxte  rm Meichsverband.des deutschen Hand-
werK haben. Tie heutige Zeit mit der ae-
bundenen Wirtschaft fordert eine straffe und
ernyeltnche Ortzanisativn des H<nrdWerks nicht
nur zur Lösung der Frage iiber den Bedarf,
Verbrauch und Verteilung der Rohstoffe, son¬
dern auch zur Vertretung, seiner Interessen
auf dem Gebiete der Wirtschaftspolitik. Der
Zusammenschlußder Arbeitgeber in dem glei-
«f6? >̂ rufe im bewußten Gegensatz zu den
Arbeitnehmern, berufsmäßige Vertretung in

■c ' geordneten  Organisation und
wirtschaftspolitischeDeeinflußung der Produk-
twnsbedlngungen wird heute von den
maßgebenden Stellen als eine Notwendigkeit
erkmlnt. Diese Aufgaben können nur durch!einen
machtvollen Zusammenschluß des gesamten
Handwerks gelöst werden. Dazu ist der Reichs¬
verband des deutschen Handwerks berufen

Der große Reichsverband ist da, die all¬
gemeine Richtlinie für den Zusammenschluß
gegeben. Noch nicht vorhanden aber ist der
allgemeine fachliche Zusammenschluß jedes ein¬
zelnen Handwerkszweiges und die Zusammen-
^uuug derselben in den einzelnen Bezirken,
Wirtschaftsgebietenoder Ländern des Reiches
, 3 * °er Kleinarbeit des fachlichen Zusammen¬
schlusses wird heute emsig gearbeitet, und man
W dabei, die einzelnen Berufsgruppen
zweckdienlich zusammenzufassen. Diese Ausgabe
darr aber nicht schematisch gelöst werden, son¬
dern es müsse,i die örtlichen Verhältnisse der
Lander und Bezirke und die bestehenden Organi¬
sationen in weitgehendstem Maße berücksichtigt
werden Ties wurde auch in der jüngsten Aus¬
schußsitzung des Reichsverbands des deutschen
Handwerks in Hannover am 5., 6. und .7. Mai
rum Ausdruck gebracht und auf die von Mini¬
sterialrat Dr Schmidt für das baherische Hand¬
werk vorgeschlagene Art und Weise der Zu¬
sammenfassung der Berufsgruppen hingewie-
sen^Dies interessiert uns ganz besonders hier
M siassau, wo der Gewerbeverein für Nassau
ähnlich wie in Bayern, die Zusammenfassung
des gesamten Handwerks auf breitester Grund-
^ anstrebt. wie dies weiterhin mich in ganz
Suddeutschland geschieht oder bereits ge¬
schehen ist.

Unter dem Bayerischen Gewerbcbund soll
in Bayern ein geschlossenes Netz von Bezirks¬
gewerbevereinen gebildet und in jedenr dieser
^B »^ bvereine sollen sämtliche Jnnun-
gen, Genossenschaftenund sonstigen getverb-
Itdjen Vereinigungen des Bezirks znsammenge-
schlossen und im Ausschuß durch ihre Vor-
ö -Ä »? r" ^ ten werden. Bei der Bildung der

"lsßt die Apolitische Grenze des Be-
zirks (Amtsbezirks), vielmehr die wirtschaftliche
ZnsaniMengehörigkelt zur Berücksichtigung kom¬
men Mit dieser innigen Verbindung der Ge-
werbevereine mit den Innungen ist die lücken¬
lose Geschlossenheit des Handwerks in seinem
Unterbau erreicht. Tie Bezirksgewerhevereine
bilden einen Gewerbeausschuß zur Beratung
dks Handwerks und Kleingewerbesund als ge¬
werblicher Beirat der Bezirksämter. Tie An¬
stellung eines Handwerker- oder Gewerbesekre-
tars im Haupkbmt wird für jeden Bezirks-
gewerbeverein angestrebt, der auch die Ge¬
schäfte der Innungen führt. Tie Bezirksge-
Werbevereine werden in den einzelnen Kreisen
»usammengeschlosscnzu Krcisverbänden

und die Spitze der Landesorganisation für
Bayern bildet der Bayerische Gewerbe-b u n d.

Diese Organisation des Handwerks wurde
von maßgebender Seite, des Reichsverbands
vx, . eu£we,t Handwerks als eine zweckdien¬
liche und vorbildliche bezeichnet, und wir sind
daher m Nassau auf dem richtigen Wege, wenn

? Zusammenschlußdes gesamten Hand¬
werke in Nassau in der Weise betreiben, wie
es der Gewerbeverein für Nassau in seiner
letzten Hauptversammlung durch die Aenderun-

seiner Satzungen beschlossen hat. Unter
Berücksichtigung der bestehenden Verhältnisse
erfolgt bei uns der Zusammenschluß des Hand¬
werks genau in derselben Weise wie in Bayern,
indem in den Kreis- oder Bezirksverbändenfür
Handwerk und Gewerbe der Zusammenschluß
aller gewerblichen Korporationen erfolgt als
Unterbau, der seine Spitze im Gewerbeverein
mr Nassau hat. Dieser stellt sodann die Ke-
schlossenheip des Handwerks und Gewerbes in
^ ^ren,  selbstgeschaffenen Verbänden dar,
deren Tätigkeit diejenige der gesetzlichen
Vertretungskorper des Handwerks wertvoll er-
Zauzt. Als letztere kennt die Gewerbeordnung
bekanntlich die Innungen , Jnnungsausschüsse,
^nnungvverbande und Handwerkskammern.
Tie Jnnungsausschüsse scheinen wenig Lebens-

haben, da sie in ihrer heutigen ge-
setzMÄDigenForm in ihrem Wirkungskreise sehr
be,chrankt sind. Tie Jnnungsausschüsse sind bei
der geplanten Organisation bei uns überflüssig,
an ihre Stelle treten die Kreisverbände. Da¬
gegen macht sich immer mehr das Bestreben
geltend, ^nnungs v erb ände  für die ein¬
zelnen Handwerkszweige in Form von L a n -
des verbänden  zu schaffen, deren Bildung
durchaus erwünscht ist. Diese Fachverbände
müssen in der Handwerkskammer entsprechend
vertreten sem. Ebenso ist auch, die Bildung
l5onm| “ chausschlissen erwünscht.

^kben den freien  Vereinigungen und den
gesetzlichen  Vertretungen sollen in diesem
Gedankengange die Genossenschaften im Hand¬
werk, deren Bedeutung immer mehr im Wach-

vrv rl x̂ '  kurz erwähnt werden.
Wie bereits oben angeführt, hat der Hand¬

werker heute fast allgemein den Wert des fach¬
lichen Zusammenschlusses im engeren Kreise er¬
kannt, insbesondere wenn ih,n dadurch greif¬
bare, wirtschaftliche Vorteile erwachsen können.
Weniger wichtig scheint ihm der Zusammen¬
schluß im großen Fachverband, weil er dessen
Leistungen nicht unmittelbar erkennt. Es ist
hier außerordentlich viel zu tun, um die Be¬
deutung der großen Fachverbände und des
Renhsverbands für das -deutsche Handwerk zur
richtigen Erkenntnis zu bringen, fodaß auch da-
für bereitwillig die 'Mittel aufgebracht werden
können, um der Gesamtorgänisation die Turch-
siihrung ihrer großen Aufgabe zu ermöglichen.
Darauf soll an dieser Stelle nicht näher einge-tzangen werden. ' ^
„Was  uns besonders am Herzen liegt, ist der
umstand, daß man heute die Bedeutung des

I Gewerbe Vereins unterschätzt. Manche Handwer¬
ker sagen, der Gewerbeverein sei überflüssig,
denn er könne dem Handwerk nichts bieten,
er habe sich überlebt: dem Handwerker sei es
genügend, wenn er seiner Fachorganisation
angehört. Diese Anschauung bedarf einer nähe¬
ren Beleuchtung.

Der sachliche Zusammenschluß der Hand¬
werker ist — abgesehen von großen Städten —
örtlich  unmöglich , da keine genügende Zahl
von gleichartigen Handlverkernim Orte vor¬
handen ist. Zur Bildung einer Fachorgani-
satwn oder Jachinnung muß man auf einen
wmteren Bezirk greifen, und daher ist man
last überall, und so auch im hiesigen Bezirk,
dazu übergegangen, Kreis - Innungen  zu
holden. Es ist daher bet einem derartigen
fachlichen Zusammenschluß nicht möglich, in
jeder einzelnen Gemeinde die Interessen der
hier ansässigen Handwerker in wirksamer Weise
zu vertreten. Dazu ist eine Zusammenfassung
aller Handwerker eines Ortes notwendig ünd
zweckmäßig; denn am Orte selbst muß der
Hebel zur Besserung der Verhältnisse ange-
setzt werden, und die Wirksamkeit muß soweit
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gehen, daß auch bei den Gemeindewahlen der
Handwerkerstand geschlossen zur Währung
seiner Interessen dasteht. Dies ist die Auf-
«abe des örtlichen Gewerbevereins.

°enu°' können sich inner*
AÄ - ^ .Getmrbeverems die einzelnen Hand-
werkvzweige für , sich zusammenschließen zur
Vertretung ihrer örtliichen Sonderinteressen,unds
die Vorstände dieser Vereinigungen können
den erweiterten Vorstand des Gewerbevereins

' ""den, wie dies mancherorts zweckmäßig durch-
geführt rst Der Gewerbeverein braucht sich
aber nicht darauf zu beschränken, nur die Ju-
teresien der ortsansässigen Handwerker zu ver-
treten, sondern er kann und wird seine Tätig¬
keit auch ausdehnen auf die Förderung des
neben dem Handwerk bestehendenKleinge-
werbes,  das dieselben Interessen in der Ge-
"teu’be  hat wie der selbständige Handwerker-
stand. Treten dem Gewerbeverein alle selb¬
ständigen Handwerker und Gewerbetreibende

treibt er eine zweckdienliche Wirt-
sckiaftspolitik, so wird er eine Macht in jeder
Gernemde darstellen, mit der man rechnet.
Schon aus diesem Grunde ist der Gewerbe-
Verein eine wichtige und segensreiche Einrich¬
tung, an der festgehalten- werden muß und
die durch nichts anderes ersetzt werden kann.

„Durch den Gewerbeverein werden aber auch
Förderer von Handwerk und Ge¬
werbe  gewonnen , die als Nichthandwerker
aus eigenstem Interesse die Sache des gewerb¬
lichen Mittelstandes zu ihrer eigenen machen
und so wertvolle Mitkämpfer werden in den
Reihen des Handwerks. Dies tut der fachlichen !
Organisation des Handwerks absolut keinen !
Abtrag: denn diese besteht, für sich allein.

Der Gewerbeverein hat also die !
e < tn  jeder Gemeinde die i

selbständigen Handwerker und Ge - i
werbetreibenden wie auch Freunde
dieser Berufs stände zusammenzu-
sassen zurgemeinsamen Vertretung
der wirtschaftlichen und beruflichen '
Interessen und zur Förderung von '
Handwerk und Gewerbe in der Ge¬meinde.

3efcer Handwerker und Gewerbetreibende
bleibe daher m seinem eigensten Interesse
seinem örtlichen Gewerbeverein treu, und wer
noch nicht Mitglied ist, trete in den Gewerbe-
Verein ein. Bestünden die Gewerbevereinenicht
so mußten Ortsgemeinschastenin irgend einer
anderen Form gebildet werden, denn sie sind'
absolut notwendig.

Je mehr man zur Erfassung aller  Hand¬
werker bestrebt rst, nötigenfalls auf gesetzlichem
Wege das Handwerk fachlich zusammen^
schließen und die gesetzliche Vertretung des
Handwerks weiter auszubauen, umsomehr ist
es notwendig, durch freie  Verbände auf
breiterer  Grundlage diejenigen Förderungs-
Maßnahmen zur Durchführung zu bringen
die der-ja  e setzlichen  Vertretung nicht zu¬
stehen. Tre freien Verbände sind' eine wertvoll«
Ergänzung und sie dürfen daher nicht abge-
^ » û^ d̂en, sondern sie müssen im Rahmen
des Ganzen zweckdienlich ausgebaut werden, um
durch, sie eine machtvolle Geschlossenheit des
selbständigenHandwerker- und Gewerbestandes
herbeizuführen, der .seine Aufgaben nicht nur
auf dem rein beruflichen Gebiete, sondern auch
wirtschaftlich und politischen wirksamster Weise
erfüllen kann Heute gilt es, alle zusammenzu-
siihren, die wirtschaftlich .zusammen gehören«Zahl ist Macht!

Zur Gründung eines Stadtoerbandes
für Handwerk und Sewerdc

in Wiesbaden.
^tzte Hauptversammlung' diel

Umgestaltung des Gewerbevereins für Nassau
in . emen Verband der Nass. Gewerbeverein«.
HEwerkervereinigüngen , Innungen und ae-
werblichen Genvsienschaftenbeschlossen hat, ist
die nachstliegendsteAufgabe die', die Organi¬
sation im Sinne der neuen Satzungen aus¬
zubauen. Es -gilt nicht nur, daß 'sich alle
-Handwerker und Kleingewerbetreibeiiden d«
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Organisation restkos anschließen, sondern daß
darüber hinaus auch- die verschiedenen Ver¬
einigungen innerhalb der einzelnen Bezirke
oder Städte sich zu kraftvollen Arbeitsgemein¬
schaften für ihre gewerblichen und wirtschaft¬
lichen Interessen zusantmenschließen. Auf dem
Lande sind hierzu in den Kreisverbändcn die
Organisationen gegeben und erfreuliche An¬
sätze für den einheitliche« Zusammen¬
schluß vorhanden . Tort haben sich In¬
nungen und Handwerkervereinigungen mit
den Gewerbevereinen zu gemeinsamer Arbeit
zusammengefunden . Es steht zu hoffen , daß bei
weiterer zielbcwußter Tätigkeit diese Organi¬
sationen bald das gesamte Handwerk und Klein- ,
tzewerbe erfassen werden . Um auch in Wies¬
baden  diesen Zusammenschluß herbeizuführen,
fand auf Einladung des Zentralvorstandes des
Gewerbcvereins für Nassau am 3. Mai eine
vorbereitende Besprechung mit den Vertretern
der Wiesbadener Innungen , der freien Fach¬
vereinigungen und des Gewerbevereins über
die Gründung eines Wiesbadener Stadtver¬
bandes für Handwerk und Gewerbe im Anschluß
an den Gewerbeverein Ar Nassau statt . Die An¬
regung fiel ans ftuckstbaren Boden . Wie schon
in der Hauptversammlung zu Limburg , so wurde
auch hier der Standpunkt vertreten , daß es
notwendig sei, die Organisation auf möglichst
breite Grundlage zn stellen, sie akso nicht auf
das Handwerk zu beschränken, sondern auch
das Kleingewerbe eiuzubeziehen und zwar be¬
sonders . Deshalb, um .für die gemeinsamen
wirlschaftspolitischen Interessen eine große und
starke, tnöglichst viele Mitglieder uinfassende
Macht hinter sich zu haben . Es wurde verein¬
bart , daß die einzelnen Innungen und Fach¬
vereinigungen in ihren -Mitgliederversammlun¬
gen zu der ,Sache Stellung nehmen und dann
dem Zentralvorstand des Gewerbevereins für
Nässau ihre Beschlüsse mitteilen sollen . Das ist
zumteil schon geschehen. Die Schornsteinfeger-
Zwangsinnung für den Regierungsbezirk Wies¬
baden , die Ortsgruppe Wiesbaden des Verban¬
des der elektrotechnischen Jnstallationssirmen
und die Schuhmacher-Zwangsinnilng haben
ihren Beitritt zu dem zu gründenden Stadtver¬
band erklärt und die Fuhrherrn -Junung hat
ihre Zustilmnung zn dieser Gründung ausge¬
sprochen. Die Beschlußfassung in .der zahlreich
besuchten Versammlung der Schuhmacher-
Innung war einstimmig . Nachdem inzwischen
auch der Jnnungsausschuß beschlossen hat . die
Gründung eines Stadtverbandes zu fördern,
dürfte das Zustandekommen des Verbandes ge¬
sichert sein und die konstituierende Versamm¬
lung alsbald berufen werden können.

PlutGarveiten»
In allen Teilen des Landes wird insbeson¬

dere von Handwerkerkreisen darüber Klage ge¬
führt, daß Arbeiter und Gesellen nach Erledi¬
gung der Arbeit für ihren Arbeitgeber noch
selbständig übernommene Aufträge ausführen.
Sie schädigen hierdurch nicht nur die selbstän¬
digen Gewerbetreibenden des betreffenden Be¬
rufszweiges , sondern nehmen auch Erwerbs¬
losen Arbeitsgelegenheiten , die sich ihnen bieten
würden , wenn die betreffenden Arbeiten den
bestehenden Gewerbebetrieben übertragen und
somit innerhalb des achtstündigen Arbeitstages
erledigt werben müßte» . Es wird also durch
dieses Verhalten auch die Erreichung des
Zweckes der Verordnung über Freimachung von
Arbeitsstellen vom 28. März INS und 1. De¬
zember INS lR. G. Bl . <8 . 856, 1936) vereitelt;
denn die schon bei ihrem Hauptarbeitgeber voll
beschäftigten Arbeiter und Gesellen können nicht
als auf Erwerb angewiesen angesehen werden,
würden also zu entlassen sein, wenn die Neben¬
arbeit regelmäßig für ein und denselben Auf¬
traggeber geleistet würbe . Da eS sich aber zu¬
weist nur um gelegentliche Arbeiten , für ver¬
schiedene Auftraggeber bandeln wird , wird auf
Grund der genannten Verordnung nicht gegen

vorgegangen werden können ; auch würden
andere gesetzliche Maßnahmen diesem Mißstande
kaum steuern können. Zweckmäßig erscheint da¬
gegen eine Vereinbarung » die der Bezirksaus¬

schuß des Handwerks in Glauchau mit dem dor¬
tigen Arbeitercat und Gewerkschaftskartell ge¬
troffen hat. Diese hat folgenden Inhalt:
1. Beide Parteien setzen Ausschüsse ein zur
lkeberwachung der Durchführung des Acht¬
stundentages . 2. Jeder Meister hat den Ge¬
hilfen oder Arbeiter sofort zu entlassen, der
Nebenarbeit leistet. 3. Kein Meister darf einen
wegen Nebenarbeit (entlassenen Arbeiter oder
Gehilfen wieder einstellen. 4. Bei Nebenarbeit
betroffene Arbeiter werden aus der Gewerk¬
schaft ausgeschlossen. Das Arbeits - sowie das
Wirtschastsministerium könne den Abschluß ent¬
sprechender Vereinbarungen auch an anderen
Orten nur empfehlen. Statt mehrerer Aus¬
schüsse wird wohl besser von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite aus eiw paritätischer Ausschuß
gebildet , auch werden die Arbeitgeber in der
Vereinbarung zu verpflichten sein, tm Arbeits-
vertrage die Nebenarbeit als einen Grund für
die sofortige Entlassung zu erkläre», wenn dies
nicht schon durch Tarifvertrag geschehen ist.
Wird ein Verbot der Wiedereinstellung wegen
Nebenarbeit entlassener Arbeiter oder Gehilfen
vereinbart , so wird wohl für den Fall eine
Ausnahme varzusehen sein, daß der entlassene
Gehilfe bei Verweigerung seiner Wiedereinstel-
lnng der Erwerbslosenfürsorge zur Last und ein
anderer Erwerbsloser des betreffenden Ortes
nicht an seine Stelle eingestellt werden soll. Die
unteren Verwaltungsbehörden wollen den Ab¬
schluß von Vereinbarungen dieser Art nach
Möglichkeit fördern und über den Erfolg in
zwei Monaten Bericht erstatten. Nun liegt es
am Handwerk selbst, die Beseitigung der neben¬
beruflichen Tätigkeit energisch in die Hand zu
nehmen . Eine wirksame Bekämpfung läßt sich
nur nnter tätiger Mithilfe der Industrie durch¬
führen . Die Gesellenverbänöe haben an der Be¬
kämpfung der nebenberuflichen Tätigkeit tnso-
sern ein großes Interesse , als sie eine Durch¬
brechung des Achtstundentages bedeutet, die
Reueinstellung von Gesellen verhindert und im
Widerspruch mir der Festsetzung des auskömm¬
lichen Tariflohnes steht. Die Aufnahme des
Pfuschparagrapheu in Tarifen hat auch bis jetzt
meistens größtes Entgegenkommen gefunden.

Verlängerung der Zchutzdauer für
Patente und öedrauchzmuller.
Während des Krieges war es zahlreichen

Inhabern von Patenten und Gebrauchsmustern,
insbesondere den Kriegsteilnehmern , nicht
möglich, die Schutzrechte auszunutzen. Vielfach
wurde deshalb der Wunsch geäußert, daß die
Schutzdauer um die Dauer des Krieges verlän¬
gert werden möchte. Diesen Wünschen, denen
auch der Zentralvorstand des Gewerbevereins
für Nassau in einer begründeten Eingabe Aus¬
druck gegeben hatte, ist durch das Gesetz vom
27. April 1926 Rechnung getragen worden.
Dieses Gesetz bestimmt u. a. folgendes:

Wenn ein Patent oder ein Gebrauchsmuster
während des Krieges nicht in einer seiner wirt¬
schaftlichen und technischen Bedeutung entspre¬
chenden Weise hat ausgenutzt werden können,
kann seine gesetzliche Däner auf Antrag des In¬
habers derart verlängert werden, daß der Zeit¬
raum vom 1. August 1914 bis einschließlich
31. Juli 1919, soweit er in die gesetzliche Dauer
fällt , nicht auf sie angerechnet wird. Fällt der
Anfangstag der Schutzdaner in die angegebene
Zeit , so gilt bei Patenten der Zeitabschnitt bis
znm Beginn des auf den 31. Juli 1919 folgen¬
den nächsten Jahrestages des Anfanges als
erstes Pateutjahr , bei Gebrauchsmustern der
Zeitabschnitt bis zum Beginn des auf den
31. Juli 1919 folgenden LVitten Jahrestages
des Unfanges als Zeitraum vor drei Jahren.
Der Antrag ist bet Patenten oder Gebrauchs¬
mustern, die zurzeit des Inkrafttretens dieses
Gesetzes erloschen sind, innerhalb einer Frist
von zwei Monaten , im übrigen innerhalb einer
solchen von sechs Monaten beim Retchspatent-
amt einznreichen. Mit dem Antrag ist eine
Geblihr von 66 M an die Kasse des Patentamtes
etnzuzahlen ; erfolgt die Zahlung nicht, so gilt

I der Antrag als nicht gestellt. Der Antrag muffdie Angabe der die Verlängerung begründen¬
den Tatsachen und die Mittel zu ihrer Glaub¬
haftmachung enthalten . Wird die Verlängerung
eines Schutzrechtes beschlossen, so ist die in der'

, Zeit vom 1. August 1914 bis 31. Juli 1919 ein-
: getretene Fälligkeit einer Gebühr ohne Wir-
I kung. Schutzrechte, die wegen Nichtzahlung einer

Gebühr oder durch Zeitaülaus innerhalb dieses
Zeitraumes erloschen sind, treten wieder in
Kraft . Wer vor dem 1. April 1926 die Erfin¬
dung, nachdem das Schutzrecht erloschen war, im
Inland in Benutzung genommen hat oder wer
vor diesem Tage im Inland die zur Benutzung
erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat, ist
auch nach der Verlängerung berechtigt, die Er¬
findung für die Bedürfnisse seines eigenen Be¬
triebs weiter zu benutzen. Wurden die gedach¬
ten Veranstaltungen getroffen, bevor das Schutz-
recht erloschen war , so ist dem Patentinhaber
eine angemeffene Vergütung zu gewähren.

Lizenzverträge über Patente oder Gebrauchs-
uiuster, die im Zeitpunkt des Eintritts der
Verlängerung noch nicht erloschen ivaren, lau¬
fen mit der ursprünglichen gesetzlichen Dauer
des Schutzrcchtes ab, falls sich ans dem Ver¬
trage kein früherer Ablauf ergibt . Der Lizenz¬
nehmer kann jedoch eine Verlängerung der
Lizenz verlangen . Falls sich die Beteiligte»
nicht einigen, werden die Bestimmungen über
Leistung und Gegenleistung im Rechtsweg fest¬
gesetzt. >

flenderungen in der Kranfeen'
veMchenmg.

(Heraufsetzung des Grundlohnes und
Erweiterung der Versicherungspflicht .)

Nach einer Verordnung vorn 30. April 1920
ist der Grund lohn für die Bemessung der baren
Leistungen der Krankenkassen, der nach der
Reichsversicherungsordnrmg bis 5 Mk. für den
Arbeitstag betrug , infolge der '"Erhöhung der
Arbeitslöhne bis zu 24 Mk. für den Arbeits¬
tag heraufgesetzt worden . Durch die Kassen-
Satzungen ist eine Erhöhung bis zu 30 Mk.
für den Arbeitstag zulässig . Die Festsetzung
bedarf der Zustimmung des Oberversicherungs¬
amtes . Für freiwillige Mftg lieber wird der
Grundlohn durch die Satzungen bestimmt. Die
Arbeitgeber haben der Kasse innerhalb vier
Wochen die zur Berechnung der Beiträge für
die bei ihnen beschäftigten Versicherungspflich¬
tigen erforderlichen Angaben zu machen.

Die Versicherungshöchstgrenze für Betriebs¬
beamte , Werkmeister und andere Angestellte
in ähnlich gehobener Stellung , für Handlungs¬
gehilfen , Gehilfen in Apotheken, Bühnen - und
Orchestermitglieder , Lehrer , Erzieher und Schif¬
fer auf deutschen Seefahrzeugen sowie auf
Fahrzeugen der Binnenschiffahrt , die nach der
Reichsversicherungsordnung jährlich 2.300 Mk.
betrug und durch die Verordnung vom 22. No¬
vember 1918 auf 5000 Mk. erhöht wurde, ist
nach der neuen Verordnung vom 30. April'
1920 auf 15 000 Mk. festgesetzt worden. Die
hiernach der Versicherungspflicht unterworse-
neu Personen , auch die Mitglieder von Ersatz-
kassen, sind baldigst zur Krankenkasse wieder
anzumelden.

Wer nach dem' 2. Dezember 1918 wegen >
Neberschreitung der Versicherungsgrenze von
5000 Mk. aus der Krankenkasse ausgeschiedeu
ist und von der freiwilligen Weiterversicheruug
keinen Gebrauch gemacht hat , obwohl er dazu
berechtigt war , kann bei der Krankenkasse di«
Wiederaufnahme als Mitglied beantragen , so¬
fern er jetzt nicht der Bersftheriiugspflicht un¬
terliegt . Die Anmeldung hat aber spätestens
bis zum 22. IJuni ds . Js . zu geschehen..

Kurze Mitteilungen.
Kürzlich gaben wir unseren Lesern durch An¬

zeige bekannt, daß die Wirtschgftsstelle für Ver¬
selbständigung und Seßhaftmachung G. m. b. H.,
Essen, Rüttcnicheiderstr . 169, Eingang Doro-
thccnstr. (Fernruf 742), katholischen Handwerks¬
meistern , die die Absicht haben , einen Lehrling
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einrnstellen nnd während der Lehrzeit in ihr«
Famrtte auszunehmcu und zu tüchtigen Menschen
zu erziehen , geeignete Knaben aus gut empfoh-
teneu , katholischen Familien vermittelt . Wir
möchten auch von dieser Stelle aus unsere Leser
auf die Möglichkeit Hinweisen und sie bitten , im
Falle sie einen Lehrling einstellen wollen , sich an
die benannte Wirtschaftsstelle zu wende ».

-rasfanisches Gewerbeblatt Nummer 18

Hus Nassau.

Nassauische Landesh ank
Nassauische Sparkasse

Kur das selbständig« Bäckerhandwerk im
d es Unterwesterwaldkreise ' s

mit dem sch rn Montabaur ivurde zum 1. Juli
VJ &j  etne  Zwangs innung gebildet.

vüchcrfchau.
Landwirtjchaftliche  B a u kn u d e von

ReMerungs-Barimcister Pros. A. v. Panne-mtz und
^chmicdt. Dritte, neubearbeitete und erweiterte

Auflage Mit 7 t Abbildungen. Bert. H. A. Ludwig
Egener , Leipzig. Preis 2.80 Mark -j- 50 Pro-
**” t Teuerungszuschlag . — Das allseits anerkannte
mW amömneuesten Stand der landwirtschaftlichen
Baukunde gebrachte Büchlein kann nur bestens emp-sohlen werden.
. Aufsapenjammlung für das Rechnen
der Waschrnenschlosser , Mechaniker
u n d v e r will  n d t« » B er u se von fr. Sautter und
*? • Zimmrrmanu. Verlag Lolland & JvsenhUns.
Auttgart . — Der vorliegende Teil 11 ist eine
'=r&a"*u?0 der « usgabewammlung in Teil 1 und
enthalt hauptsächlich Ausgaben aus dem Gebiete
der ^.echnik. Beide ±tüt  können den gewerblichen
Ochulen nur bestens cmpsohlen werden.

Wiesbaden, Rheinstraße 42/44.
Fernruf 832, 833, 834, 893, 894, 0172 und 1058.

®ar J?ändun! Hvo^^Älpkrelf ^ rner®» ^ odnnng gegen Hypothek , Bürgschaft oder Ver-
besondfcre sfcherSö " Ge * einden  uni öffentliche Verbände mit oder ohne

Akkreditiven Anss 'leUuns

„„ Hassen-ilossnulsciie LeäiensoerslciieramssnstalL
Behördliches Ins “ tu * der Bezirksverbände der Reg .-Bez . Wiesbaden und Casse

Pnat Gnho, .i f meIn °dtzlge Anstalt des öffentlichen Rechts.
Alle ArtM h*« ^kL2L°. « rankf “rL am MaIn Nr* 17 mo ‘ r e rarut wie oben.

en wo" *-«»*« " s » er . .ehe ..ung gegen niedrigste Aufwendungen.
Direktion der Nassauischen Landesbank.

handmerkskammer iBitsbadcu. ffßtllOÜSCilßn NßlSfPfß IOele und Fette
Die >«z- it »- r der Handwerkskammer. « » » " « UiA .tzUVU 1X61 ^ 1 ^ 181 Treibrien-en. tackSBetr. Dienstzeit bei der Handwerkskammer.

-Ä)M b. %pcil  1930 <rb sind die Djenstjtmrden
der der vandwerkskammer wie folgt tej'tgesekt: Bör>

biS 1 Uhr. Nachmittags von 3 bis
in i i „Sprechstunden liegen vormittags zwischen
10 lund 1 Uhr Persönliche Besuche wollen rnögUchjtvormittags erledigt werden.

Wiesbaden , den 27. Mai 1020.
« Handwerkskammer:
«orsitzen̂ : Der ShnoiknSt

.Schroeder.
Ter _ _

Carstens,

ZosesThomas
Elektro-InftallationsgesthSst
FlörsheimM.,Bahahofftr.8.
An. und Verkauf von Elektro-
Motoren.Kleine Motoren stets
auf Lager, sowie sämtliches

Installation - material.

hOHlifllejÄ* Schellack.SRs•raviiuiiw uiaenourg
Meister- und Poiierkurse
Eintritt : Aug.,Okt .u.Jan.
Aus führt. Programm 2 M.

l .- 1 «r .» «am
««'.pfiehltKrebs* Starktoff,
Wiesbaden Klareuthaler-
stratze  2 . — Telefon L633.

gLuchführungszwang
für Handwerker!

Dnch das Umsatzstenergesetzist jeder Handwerker
" " ""

BilchWksitg-es Hmiinverkeks!
^ besonderer Berücksichtigung der werkftütte-

k .. r- V ? sowie de« gesamten Rech nun as-
>md KalkulationSwesens v. Architektur « einj./anj - . t’ . ^ lCTO. 6 u Kern,

"Us allen Handwerksberufen , die die Absicht
haben , zu Ostern ISA, einen Lehrling  ein-
zustellcn und während öe.r Lehrzeit in ihre
Familie auszunehmen und zu gutem Menschen
Ät erziehen , vermittelt geeignete Knaben aus
gut empfohlenen , katholischen Familien die
Lehrstellenvermittlulig -ex Wirtschaftsftelle für
^ ^ ^ bständignng unb  Sesthaftmachnng G . m.
b. Esten . Ruttcuschelderstraße IW. Eingang
Dorvtheertstraße . Fer nruf 742.

§pe;ial-Z1ein-werte
Snh.: Paul Grosse. Hofheimi. r.

D . R. P . an,cm. D. R. P . angem.

Spezial-Laustem„Fortschritt"
Spezial-Fabrik sürKnnstmatmoru. Kunststein usw.

Bank-Konto: Borschuhverein Höchst am Main.
Telefon: Amt Hofleim 18.

Telegranim-Adresse: Grosse. Hoshel« .

W.Ungeheuer LöhneDrahtwareafabrib. Lockst m - oo

filr alle
-industrielle Zwecke

Zrei &rietnen , techn. Gummitvaren . Dichtunas-
Materialien » Bummifehlünche , Tretbrkeme »-
«achs rc. k.  alles in FrredsnsquatitSten liefert
H. 3. Kirschhöfer, Schiersiein-W. a. Nh.

Oel- und Fett-Fabrik. Gegr. 18S8.

ÄiMeiitt
Ämßlliürmr-ZllkHrie

3«h. Doelse« & Eerha.d
Wiesbaden Iorkstr. 6 Wiesbaden

Anfertigung von

Waschtischgarnituren
Friseureinrichtungen
Wandb ekleidungen
Tischplatten usw.
in allen Farben und Mustern
Einfassung von Heizkörpern

Besichtigung der Musterkollektion erbeten
Bankkonto: Vereinsbank Wiesbaden.

DrahtwareilfabriK.Höchsta.M. Tttefô l 32  U ^ riC ^ Ö̂f Öfiff |

«ul fomf(eUer»ht-
(iafricMgBsgeo.

Gewerbeschnlinspektor in Wiesbabei^ aiifmerksani.
TeilA:Erläuterungenmit Lehrgasg . s._
TeilL. UebungshestfiirUnterrichtszwecke«Lg
^ ""bhaltungshUchfst hnmg ff,r« ewerbliche.

imo Mädchen-FortbildungSschttlen. . 4.50

fa,d,a,SlÜ fat 5 uftra^ ‘ '"'b Nachkalk.,lations-
»um Gebrauch,,, der

Praxlv sind durch den Bering jn beziehen

WchLHnkl>, 8kiüljti« a.R.
Werkstätte für Elektrotechnik

Elektromotore,Dynamos,
Transformators usw.

werden schncllstrns billigst repariertu. neugewickelt
auf andere Spauuung und Tourenzahl unigelvickeltl

Eigene Prüfstalion
- T- -- - 1 1 - - Ellte, a uch defekte Motors werden angekauft.
veiaiitgeber : Ge.r -ebcv-rcin für Nassau : Schriftleiter , . B. Ge.verbeschnlinsp.k,vr Kern.  Rotation,

Abt. 1: Arm atnreu, Rohre,
Formstücke, Kanalisations-
artikel. Flauschen, Fitti .^ s,
Schrauben. Dichtung-»,
Rohrleitungskitte und Hanf.

aller Artr insbesondere
Abt. ll : Trcibriewen nebst
Zubch.. Riemenscheiben.Ol-
n. Fettbüchs.. StopfbSchsen-
Packnngen, Putzwolle, Putz-
tücher, Asbest- und Gummi-
platten. Schläuchea. Art rc.

Ludwig Müller. Sohn
kelelon 474 Höchst « . M . «önigsteinerstr. 3»

[% Ü«9(r- Ssr '""r
er Trans  miss ionskugsllager -«
tVöiH. ltzrkt, naiirif Ltykrtrch, Hlltstishei».

bntd von Herm. Ranch , sämtlich tn Wiesbaden.'
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